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Allgemeines Wohngebiet ( § 4 BauNVO )

Teil A - Planungsrechtliche Festsetzungen 
( § 9 BauGB )

 
1 Geltungsbereich  (§ 9 (7) BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans. 

2.2.1 Überbaubare Grundstücksfläche

Nicht überbaubare Grundstücksfläche

2 Art u. Maß der baulichen Nutzung, überbaubare 
Grundstücksfläche, etc. (§ 9 (1) BauGB)

2.1

2.4 Geschossflächenzahl ( § 20 BauNVO )
z.B. max. GFZ 1,2

Baugrenze ( 23 ( 3 ) BauNVO )
Die Überschreitung der Baugrenzen durch 
Balkone und Terrassen ist bis zu 1,50 m 
zulässig.

2.2

WA 

1,2

2.6 Anzahl der Vollgeschosse ( § 20 (1) BauNVO ), 
z.B. max. dreigeschossig, zusätzlich ist ein 
"Staffelgeschoss" (Nichtvollgeschoss) zulässig.

III

2.7 Offene Bauweise, ( § 22 ( 2 ) BauNVO )

2.3. Grundflächenzahl ( § 19 BauNVO )
z.B. max. GRZ 0,4
Die GRZ nach § 19 ( 4 ) BauNVO darf bis zu 
einem Wert von 0,8 überschritten werden. 
Weitere Überschreitungen können zugelassen 
werden.

0,4

2.2.2 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Stellplätze und 
Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig ( § 23 ( 5 ) BauNVO ).

o

2.5 Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen 
(Nichtvollgeschosse) einschl. der zu ihnen gehörenden 
Treppenräume und Umfassungswände werden auf die GFZ 
nicht angerechnet (§ 20 BauNVO Abs. 3).

2.8 Die Errichtung von Stellplätzen, Gemeinschaftsstellplätzen 
u. -anlagen ( § 9 ( 1 ) Nr. 22 BauGB ), Tiefgaragen, 
Carport-Anlagen, Ladestationen, Anlagen zur Nutzung von 
Solarenergie und Blockheizkraftwerke (BHKW) ist zulässig. 

3 Flächen zum Erhalt und zum Anpflanzen  
§ 9 ( 1 )  Nr. 25 a u. b BauGB )

4 Festsetzungen zum Artenschutz  
(§ 9 ( 1 ) Nr. 20 BauGB )

Teil B - Bauordnungsrechtl. Festsetzungen 
( § 9 ( 6 ) BauGB i.V. m. § 88 LBauO )

1

2

3

Außerhalb der mit Gebäuden überbauten Fläche sind in 
den Abstandsflächen zur am östlichen Grenze des 
Grundstücks Bäume II. Ordnung zu erhalten bzw. bei 
Abgang durch die Baumaßnahme zu ersetzen. 
Angrenzend ist ein Rand mit einer Strauch- und  
Krautzone herzustellen und zu pflegen.

3.1

In den Abstandsflächen der Gebäude sind Baumgruppen 
mit einer Unterpflanzung aus Sträuchern anzupflanzen 
und zu pflegen.

3.2

Hinwewis:

Als Leitbild der Festsetzungen 3.1 - 3.3  gilt die 

"Arbeitskarte Freiflächenkonzept", siehe Ziffer 7.6 der 

Begründung.

3.3 An der östlichen Grundstücksgrenze sind Heckenstreifen 
aus standortheimischen Sträuchern anzupflanzen und zu 
pflegen, ergänzt durch Pflanzinsel aus Bäumen II. 
Ordnung mit einem Rand aus einer Strauch- und  
Krautzone.

4.1 Anteilsbepflanzung im allgemeinen Wohngebiet

Die nicht überbauten bzw. nicht befestigten 
Grundstücksflächen, die zur Einhaltung der GRZ im 
allgemeinen Wohngebiet notwendig sind, sind als 
Garten-/Grünflächen anzulegen und zu mindestens 30 % mit 
standortgerechten Laubgehölzen gemäß der anliegenden 
Pflanzenliste zu bepflanzen. Die nicht mit Gehölzen 
überdeckten Freiflächen sind mit Stauden, bodendeckenden 
Kleingehölzen, als Rasen oder Wiese auszuführen.
Die aufgrund der verbindlichen Anteilsbepflanzung zu 
pflanzenden Bäume und Sträucher müssen folgende 
Mindest-Pflanzqualität aufweisen:

Laubbäume: Hochstämme, 3 x v., StU 14 - 16 cm
Obstbäume: Hochstämme, StU 10 - 12 cm
Heister: v.Hei. mit Ballen., 150 - 200 cm
Sträucher: v.Str. 4 Triebe, 60 - 100 cm

3 x v. = dreimal verpflanzt
StU   = Stammumfang

Bei Baumpflanzungen muss die offene oder mit einem 
dauerhaft luft- und wasserdurchlässigen Belag versehene 
Fläche mindestens 6 m2 betragen. Es muss ein 
durchwurzelbarer Raum mit einer Grundfläche von mindestens 
16 m2 und einer Tiefe von mindestens 0,8 m zu Verfügung 
stehen. Die Anteilsbepflanzung ist spätestens in der auf die 
jeweilige Baumaßnahme nachfolgenden Vegetationsperiode 
durchzuführen. Ausgefallene Gehölze sind in der nächsten 
Pflanzperiode zu ersetzen.  

Hinweise zum Artenschutz (Maßnahmen zur Abwendung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande):

Zeitliche Befristung von Gehölzbeseitigungen und 
Gehölzrückschnitt: 

Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche oder andere 
Gehölze dürfen ausschließlich im Zeitraum vom 01. Oktober 
eines Jahres bis zum 29. Februar des Folgejahres beseitigt, 
abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden. Auf § 39 
Abs. 5 BNatSchG wird verwiesen.

Prüfung der Höhlenbäume durch eine naturschutzfachliche 
Umweltbaubegleitung  

Zur Prüfung der im Plangebiet vorhandenen Höhlenbäume 
unmittelbar vor Fällung auf einen etwaigen Besatz durch 
gesetzlich geschützte Tiere ist eine naturschutzfachliche 
Umweltbaubegleitung einzurichten. Das Ergebnis der 
Überprüfungen ist der Unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig 
vor Durchführung der Fällmaßnahmen mitzuteilen. Werden 
Vorkommen festgestellt, ist auch ein Plan zum Erhalt oder 
Ersatz der Lebensstätte oder zur Umsiedlung der Tiere 
vorzulegen.

Anbringen von Ersatzkästen für Vögel und Fledermäuse 
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahme)

Als kurzfristig wirkende Ersatzangebote für den Verlust von 
BAT-Bäumen sind Ersatzkästen aus Holzbeton anzubringen,
12 künstliche Nisthilfen für höhlenbrütende Vogelarten und
12 künstliche Fledermausquartiere (6 Fledermaushöhlen und 6 
Fledermaus-Flachkästen).
Die Ersatzkästen sind unter Anleitung einer fachlichen 
Umweltbaubegleitung an geeigneten Standorten in einem 
Umkreis von maximal 250 m zur Plangebietsgrenze 
anzubringen. Das Anbringen der Ersatzkästen muss bereits vor 
Umsetzung der Baufeldherrichtung im Plangebiet erfolgen. Die 
Kästen sind einmal jährlich zu reinigen, abgängige Kästen sind 
zu ersetzen. 

4.2
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Zu 1.1 und 1.2 
Tenor des Schreibens 

Es wird auf die unterschiedliche Beschreibung der planungsrechtlichen Situation in der 
Begründung und im Umweltbericht hingewiesen. 
Die Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung mit dem Ziel „Wohnbaufläche“ 
wird aufgrund der Belange des Umwelt- und Naturschutzes in Frage gestellt. 
  
Städtebauliche Stellungnahme 
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP), vor mehr als 20 
Jahren, war das Planungsziel im Geltungsbereich des Bebauungsplans, ein 
„strukturreiches Gebiet“ mit Hecken, Feldgehölzen, Streuobst etc. zu entwickeln. In der 
Begründung des Bebauungsplans wurde darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung 
nicht stattgefunden hat und sich stattdessen der im Umweltbericht beschriebene 
Mischwaldtyp entwickelt hat. 

Die Darstellung einer Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan bzw. die Festsetzung 
eines „Wohngebietes“ im Bebauungsplan muss mit den Belangen des „Umwelt- und 
Naturschutzes“ abgewogen werden. Dabei sind z. B. die Belange „Weltkulturerbe“, 
„nachhaltige Stadtentwicklung“ und die „Wohnbedürfnisse der Bevölkerung“ zu 
berücksichtigen. 

Das Vorhaben dient den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung. Die Bereitstellung von 
bedarfsgerechtem Wohnraum ist eine der zentralen gesellschaftlichen Aufgaben. 

Vom Vorhaben wird der Belang „Weltkulturerbe“ nicht beeinträchtigt. Das Vorhaben 
befindet sich außerhalb der Schutzzone und ihres Einflussbereichs. 

Das Vorhaben berücksichtigt den Belang „nachhaltige Stadtentwicklung“. Das 
Grundstück des Vorhabens ist bereits beidseitig durch Verkehrsanlagen erschlossen. 
Alle erforderlichen Infrastrukturanlagen sind an den Grundstücksgrenzen vorhanden. 
Eine Haltestelle des ÖPNV befindet sich ebenfalls in seiner Nähe.  

Jedes Bauvorhaben hat Auswirkungen auf Umwelt und Natur. Die gesetzlichen 
Regelungen verlangen, dass Eingriffe möglichst vermieden werden, wenn sie nicht 
notwendig sind. Wird im Rahmen einer Abwägung die Notwendigkeit erkannt, muss 
eine Minimierung der Eingriffe erfolgen. Die Errichtung von Wohnungen ist zur 
Daseinsfürsorge erforderlich. Im Vergleich zu einem neu erschlossenen Grundstück 
„Auf der grünen Wiese“ sind beim Vorhaben keine neuen Erschließungsanlagen 
erforderlich, was etwa 30 % Bauland einspart. Darüber hinaus werden ca. 800 m² 
Verkehrsfläche und ca. 100 m Infrastrukturleitungen eingespart. In der 
Flächennutzungsplanung handelt es sich bei der Standortentscheidung um eine 
Eingriffsminimierung. Der nicht weiter minimierbare Eingriff muss ausgeglichen 
werden. Der Vorhabenträger ist verpflichtet, in Abstimmung mit der 
Naturschutzbehörde Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Die Art und der Umfang 
werden im Verlauf des Verfahrens festgelegt. 

Der vorgetragene Belang kann entkräftet werden. 
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Zu 1.3 
Tenor des Schreibens 
Die geplante 3,5-geschossige Bebauung wird abgelehnt, da die umliegende Bebauung 
nur 2,- geschossig ist. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Vorgeschlagen wird eine Bebauung mit drei Vollgeschossen. Nach Landesbauordnung 
ist ein Dachgeschoss kein Vollgeschoss, wenn es eine bestimmte Größe nicht 
überschreitet. Diese gilt für alle Gebäude, ohne dass dafür im Bebauungsplan eine 
Festsetzung getroffen werden muss. Es entsteht dadurch kein wesentlicher Einfluss 
auf das Stadt- und Landschaftsbild. Beim Blick aus der Tallage auf das Grundstück 
sind bereits in der Bestandsbebauung dreigeschossige Gebäude mit ausgebautem 
Dachgeschoss erkennbar (siehe Seite 6 „Fotomontagen“). 

Die Nutzung der Dachgeschosse zu Wohnzwecken entspricht dem Gebot, sparsam 
mit Grund und Boden umzugehen. In der Bestandsbebauung dient sie der 
Nachverdichtung im Innenbereich. 
Zudem wird durch die etwas höhere Wohnungsanzahl auf den Grundstücken die 
vorhandene öffentliche Infrastruktur ohne Netzerweiterung wirtschaftlicher genutzt, 
was zu Kostenvorteilen für alle Verbraucher im Stadtgebiet führt. 
Darüber hinaus verringern sich durch die größere Anzahl an Wohnungen pro Gebäude 
die Nebenkosten für den Betrieb des Aufzuges, der zentralen Wärmeversorgung und 
der Hausmeisterdienste. Das wirkt sich positiv auf die Wohnkosten aus. 

 

Zu 1.4 
Tenor des Schreibens 
Folgende Aspekte werden genannt: 
1. Ein Bedarf an Wohnbauflächen besteht in Bad Ems nicht. Es sind viele 

Wohnungen an anderer Stelle entstanden. 
2. Wohnbaufläche wurde über die Bedarfsgrenze des Raumordnungsplans im 

Flächennutzungsplan dargestellt.  
3. Bereits versiegelte, brachliegende Bauflächen könnten bebaut werden, bevor 

entgegen aller im BauGB festgeschriebenen Vorgaben neue Flächen versiegelt 
werden. 

4. Das Vorhaben ist eine extrem teure Bauweise. Günstigerer Wohnraum wird 
gebraucht. 

  
Städtebauliche Stellungnahme 

Zu 1. 
Bad Ems ist ein attraktiver Wohnstandort. Die Nachfrage nach Wohnraum wird auch in 
Zukunft bestehen, bedingt durch Faktoren wie die Ernennung zum Weltkulturerbe, das 
Thermalbad, die vorhandenen Schulen, gute Verkehrsverbindungen sowie den hohen 
Freizeit- und Erholungswert. 

Zu 2. 
Die im Raumordnungsplan festgelegte Bedarfsgrenze für Wohnraum wurde in Bad 
Ems bisher nicht ausgeschöpft. Das im Flächennutzungsplan dargestellte 
raumordnerische Überangebot an „Wohnbauflächen“ verfolgt den strategischen 
Zweck, die Verfügbarkeit geeigneter Flächen im Bedarfsfall zu erhöhen. 
Allerdings scheiterte der Wohnungsbau auf den derzeit verfügbaren Wohnbauflächen 
aufgrund hoher Erschließungskosten. Die Stadt Bad Ems schätzte vor einigen Jahren 
die Vorausleistungen für die Erschließung eines neuen Baugebiets mit einer Größe 
von etwa 10 ha auf ca. 2-3 Millionen Euro. Diese Kosten sind über den kommunalen 
Haushalt der Stadt nicht tragbar. Zu dem Aspekt Umweltschutz siehe Stellungnahme 
zu Ziff. 1.1 u. 1.2, vorletzter Absatz. 

Zu 3. 
Die ungenutzten bebauten Grundstücke im Stadtgebiet (z. B. ehemaliges 
Bundeswehrgelände) können nur durch die jeweiligen Grundstückseigentümer 
entwickelt werden. Bei einigen Grundstücken, z. B. an der Wilhelmsallee, „Auf dem 
Spieß“ oder an der Villenpromenade, wurde das erfolgreich praktiziert. Das ist auch 
bei dem Grundstück des geplanten Vorhabens möglich. 

Zu 4. 
Beim geplanten Grundstück entfallen die Kosten der Bodenordnung und der 
Erschließung. Die Wohngebäude können in kostengünstiger Bauweise errichtet 
werden. Die Höhe des Kaufpreises oder der Miete wird durch das Angebot und die 
Nachfrage beeinflusst.  
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Zu TOP 2 
Tenor des Schreibens 
Im Umweltbericht werden erhebliche Folgen des Vorhabens beschrieben. Es wird als 
unverständlich erachtet, warum der Stadtrat den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplans gefasst hat. Außerdem wird auf Profitmaximierung ohne Rücksicht 
auf die Einwohner hingewiesen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Im Planungs- und Umweltrecht wird bei der Beschreibung von Eingriffen in die Umwelt 
zwischen zwei Wirkungsstufen unterschieden: „nicht erheblich“ und „erheblich“. Bereits 
das Abschneiden einer Hecke auf einem bebauten Grundstück (z. B. Garten) in der 
Ortslage zwischen dem 1. März und dem 30. September gilt gemäß § 39 BNatSchG 
als „erheblicher“ Eingriff. 

Dass im Umweltbericht erhebliche Auswirkungen festgestellt werden, bedeutet nicht, 
dass das Vorhaben unzulässig ist. Über die Zulässigkeit „erheblicher“ Eingriffe wird 
nach § 18 BNatSchG im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens entschieden. Dies 
erfolgt durch die Abwägung aller planungsrelevanten Belange gemäß § 1 Abs. 7 
BauGB. Dabei ist der Umwelt- und Naturschutz ein Belang, der zusammen mit den 
Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht abzuwägen ist (siehe § 1 Abs. 6 BauGB). Diese 
Abwägung erfolgt im nächsten Planungsschritt mit dem Beschluss zur Offenlage des 
Bebauungsplanentwurfs und abschließend mit dem Satzungsbeschluss. 

Zu diesem Aspekt siehe die Stellungnahme zu Ziff. 1.1 und 1.2, vorletzter Absatz. 

 

Tenor des Schreibens 
Der Eingriff in die Waldfläche stellt eine erhebliche Beeinträchtigung dar. Die 
Waldfläche besitzt den Charakter eines Urwaldes, und der Waldbestand ist nur schwer 
ersetzbar. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die als „Urwald“ bezeichnete Fläche ist in den letzten Jahrzehnten durch natürliche 
Sukzession entstanden. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass auf einer geeigneten, 
als Ausgleich bereitgestellten Fläche an anderer Stelle ein vergleichbarer Biotoptyp 
entstehen kann. 

Zu diesem Aspekt siehe die Stellungnahmen zu Ziff. 1.1 und 1.2, vorletzter Absatz, 
sowie die Stellungnahme zum Schreiben des Forstamts vom 14.06.24. 

 

Tenor des Schreibens 
Vom Vorhaben werden wildlebende Tiere betroffen. Maßnahmen zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind voraussichtlich erforderlich. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die im Gebiet vorhandenen wildlebenden Tiere sind sogenannte „Kulturfolger“, die im 
Stadtgebiet von Bad Ems relativ häufig vorkommen. Die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände richten sich nach den Regelungen in § 44 Abs. 1 BNatSchG. Der 
Vorhabenträger ist verpflichtet, die artenschutzrechtlichen Verbote zu beachten. Die 
erforderlichen Vermeidungs- und gegebenenfalls vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen werden im Bebauungsplanverfahren festgelegt. 
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Tenor des Schreibens 
Das Grundstück des Vorhabens hat eine Bedeutung für das Kleinklima. Der Eingriff ist 
bei den heutigen negativen Klimaveränderungen nicht vertretbar. Durch die 
zusätzliche Versiegelung kommt es zu erhöhter Wärmeabstrahlung. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Kleinklima im innerstädtischen Bereich wird durch das geplante Vorhaben nicht 
wesentlich beeinflusst. Vom Vorhaben ist eine Fläche von ca. 4.200 m2 betroffen. Im 
unmittelbaren Umfeld des Vorhabens befinden sich Vegetationsflächen in einer Größe 
von mehreren Hektar. Der Einfluss des Vorhabens auf das Kleinklima begrenzt sich 
deshalb im Wesentlichen nur auf das betroffene Grundstück.

Der Sachverhalt ist durch die Flächennutzung im Siedlungsraum entkräftet.


 

Tenor des Schreibens 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Umweltbericht das Grundstück des Vorhabens 
als gut geeigneten Landschaftsraum für die Erholung bezeichnet. Das Schutzgut 
„Mensch und Gesundheit“ wird dadurch beeinflusst. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Grundstück des Vorhabens ist für eine „landschaftsbetonte Erholung“ nicht 
erschlossen. Es hat eine Größe von ca. 4.200 m² und wird von zwei Verkehrsanlagen 
tangiert. Aufgrund der Grundstücksgröße, seiner Lage und der Vorbelastung durch den 
Verkehr wird das Schutzgut „Mensch und Gesundheit“ bei einer Bebauung nicht 
wesentlich beeinträchtigt. 

 

Tenor des Schreibens 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Umweltbericht erhebliche Beeinträchtigungen 
feststellt und weitere Untersuchungen zum Schutzgut Tier erforderlich sind. Zudem 
wird eine Begrenzung der Gebäudehöhe gefordert. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Jede Baumaßnahme stellt einen Eingriff in die Umwelt dar. Die Errichtung von 
Wohnungen ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsfürsorge für die 
Bevölkerung. Die Bebauung des 4.200 m² großen, erschlossenen Grundstücks muss 
mit allen planungsrelevanten Belangen abgewogen werden (siehe hierzu die 
Stellungnahme zu Top 2 „Umweltbericht“). 
Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen erfolgen im weiteren Verlauf des 
Verfahrens in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde. 

Zur Begrenzung der Gebäudehöhe siehe die Stellungnahme zu Ziff. 1.3.  

 
Tenor des Schreibens 
Es wird befürchtet, dass durch die Realisierung des Vorhabens eine Wertminderung 
der selbstgenutzten Immobilie eintreten könnte. Hauptkriterium beim Kauf war, dass im 
Flächennutzungsplan auf dem Grundstück des Vorhabens keine Wohnbaufläche 
ausgewiesen war. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans lassen sich keine individuellen 
Rechtswirkungen ableiten. Der Flächennutzungsplan dient den öffentlichen 
Planungsträgern als Leitbild für die zukünftige städtebauliche Entwicklung (§ 7 
BauGB). Rechtsverbindlich regelt nur ein Bebauungsplan die Nutzung von 
Grundstücken innerhalb seines Geltungsbereichs. Flächennutzungspläne und 
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Städtebauliche Stellungnahme
Bebauungspläne können aufgestellt oder geändert werden, wenn es die 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung erfordert. Bei der Aufstellung dieser Pläne 
sind öffentliche und private Belange gerecht gegeneinander und untereinander 
abzuwägen. Grundsätzlich gilt dabei, dass kein Grundstückseigentümer ein Anrecht 
darauf hat, dass auf einem Nachbargrundstück oder in der Umgebung seines 
Grundstücks keine Gebäude errichtet werden. 

 

Zu 1 
Tenor des Schreibens 
Die nachteiligen Auswirkungen sind nicht innerhalb des Planungsgebietes oder seiner 
Umgebung ausgleichbar. 
  
Städtebauliche Stellungnahme 
Nach § 1a Abs. 3 BauGB kann, soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen 
Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege vereinbar ist, der Ausgleich auch an anderer Stelle als am Ort des 
Eingriffs erfolgen. Die Beurteilung des Eingriffs und des Ausgleiches und der Stelle, an 

der der Ausgleich erfolgt, wird im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt. 
  
Zu 2 
Tenor des Schreibens 
Auch kleine Maßnahmen haben Auswirkungen auf das Klima. Jede Einzelmaßnahme 
kann dazu beitragen, die Klimaveränderung zu begrenzen.  
  
Städtebauliche Stellungnahme 
Die Klimaveränderung aufzuhalten bzw. umzukehren ist eine globale Aufgabe, die 
regionales Handeln erfordert. Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen muss durch 
Abwägung der in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Belange entschieden werden, welche 
Handlungen erforderlich sind. Das Errichten von Wohnungen und der Klimaschutz sind 
zentrale Aufgaben der Daseinsfürsorge. Durch z. B. regenerative Energieversorgung, 
Dach- und Fassadenbegrünung, Bepflanzungen etc. können die Auswirkungen des 
Vorhabens auf das Klima minimiert werden. Der verbleibende Verlust an Biomasse 
kann z. B. durch Rekultivierungsmaßnahmen auf Brachflächen ausgeglichen werden. 
  
Zu 3 
Tenor des Schreibens 
Wenn der Bebauungsplan zur Rechtskraft geführt wird, wird eine rechtliche Prüfung in 
Erwägung gezogen.  
  
Städtebauliche Stellungnahme 
Die rechtliche Prüfung eines Bebauungsplans kann auf Antrag zu jeder Zeit erfolgen. 
  
Zu 4 
Tenor des Schreibens 
Bezüglich der Wertminderung der eigenen Immobilie wird eine 
Schadensersatzforderung in Erwägung gezogen.  
  
Städtebauliche Stellungnahme 
Siehe dazu Stellungnahme zu Top 3. 
  
Zu 5 
Tenor des Schreibens 
In der Stadtratssitzung, in der über das weitere Verfahren entschieden wird, soll der 
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans aufgehoben werden.  
  
Städtebauliche Stellungnahme 
Der Stadtrat ist verpflichtet, die im Beteiligungsverfahren vorgetragenen öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander abzuwägen. Auf dieser 
Grundlage erfolgt der Beschluss, ob das Bebauungsplanverfahren fortgesetzt wird und 
mit welchem Inhalt. 
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